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Hans-Rudolf Henz
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Richtplan Prozessgebiete

Plan directeur «Secteurs

évolutifs»

Prozessgebiete/Secfeurs

évolutifs

Der Gesamtrichtplan baut einesteils auf den

vorhandenen städtebaulichen Mustern und

Strukturen auf, andernteils werden bewusst
spezielle Planungsgebiete bezeichnet, die für
die Stadt- und Quartierentwicklung entscheidend

sind und sich umstrukturieren werden.

Dualität: vorhandene Strukturen und Prozessgebiete

Die vielen intakten Siedlungsteile sind die Grundlagen

des Stadtaufbaues. Sie haben sich bewährt
und sind auch für zukünftige Bedürfnisse geeignet.

Eine radikale Umstrukturierung solcher
Gebiete ist sinnlos und in der Regel mit grossen
politischen Widerständen bei der Realisierung
neuerer zonenkonformeren, aber nicht dem Quartier

angepassten, Bauten verbunden.

Wo aber umfassende Umnutzungen eingeleitet
werden oder noch keine Bauten bestehen, sind

neue Impulse sinnvoll. Dort wurden sogenannte
Prozessgebiete bezeichnet.

Diese bieten Möglichkeiten für gemeinsame

Konzepte und Überbauungsordnungen. In Biel stehen

verschiedene Gebiete zur Disposition und weisen

unterschiedliche Planungsstände auf. Verschiedene

dieser Reserveflächen sind weit von einer

Realisierung entfernt, andere wie zum Beispiel
das Gaswerkareal oder das Renferareal sind baureif.

Die als Prozessgebiete bezeichneten Flächen sollen

im Rahmen einer Sondernutzungsplanung zur

Baureife gebracht werden.
Im Baureglement wird für diejenige Prozessgebiete,

über die bereits eine genügend klare

Entwicklungsvorstellung besteht, Auskunft über

Planungszweck, Art der Nutzung, Mass der Nutzung

und Gestaltungsgrundsätze gegeben. Das Bernische

Baurecht erlaubt unter gewissen, genau
bezeichneten Ausnahmen auf die Sondernutzungsplanung

zu verzichten. Dies vereinfacht die

Handhabung der Prozessgebiete.

Frühzeitige Ausscheidung von Stadtplanerischen

Interessengebieten als Vorläufer der

Prozessgebiete

In den ganzen Arbeiten zur Erneuerung des

Planungsinstrumentariums der Stadt spielten diese

Flächen eine wichtige Rolle. Der Gemeinderat
(Exekutive) erliess deshalb bereits im Zeitpunkt,
in dem die Zielsetzungen erarbeitet wurden,
sogenannte stadtplanerische Interessengebiete. Es

wurden folgende Kategorien ausgeschieden:
• Erhaltung eines genügenden Wohnanteils
• Entwicklungsgebiete mit unbekannten

Entwicklungszielen

• Entwicklungsgebiete mit bekannten
Entwicklungszielen

•Versorgungszentren in Quartieren

• Potentielle Arbeitsgebiete
Für alle Gebiete wurden bereits in diesem
Zeitpunkt Planungsziel und Massnahmen
vorgeschlagen und begründet.
Die Durchsetzung erfolgte grundsätzlich im

Gespräch mit den Bauinteressierten. Könnte auf dem

Weg des Dialoges kein Konsens gefunden werden,

müsste eine Planungseinsprache
(Planungszone) erhoben werden. Dieser Fall ist nicht

eingetreten.

Dieser Vorlauf bereitete den Weg für die Diskussion

im Gesamtrichtplan und in der Nutzungsplanung

vor.

Gebiete mit rechtskräftigen

Planungen^Secfei/rs

avec planifications ayant

force de loi

Gebiete mit laufenden

Planungen/Secfeurs avec

planifications en cours

Gebiete mir Planungsbeda

ri/Secteurs nécessitant

une planification
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